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Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die Datenver-
arbeitung für Zwecke der Hauptversammlung  
 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als Verantwortli-
che im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (insbesondere Name, Ge-
burtsdatum, Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der Ak-
tie, Zugangsdaten für das Aktionärsportal; gegebenenfalls Name und Adresse des vom jewei-
ligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der geltenden Daten-
schutzbestimmungen. Neben personenbezogenen Daten der Aktionäre verarbeitet die Gesell-
schaft hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversamm-
lung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken 
an die Gesellschaft übermittelt werden.  
 
Die Gesellschaft als Verantwortliche im Sinne der Datenschutzbestimmungen ist erreichbar 
unter folgender Adresse:  
 

Aareal Bank AG 
Paulinenstraße 15 
65189 Wiesbaden 
Telefax: +49 611 348-2965 
E-Mail: HV2019@aareal-bank.com 

 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversamm-
lung erfolgt zu dem Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptver-
sammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären die 
Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Wi-
derruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen, insbesondere auch bei Anmeldung 
zur Hauptversammlung und Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen über das 
Aktionärsportal unter der Internetadresse aareal-bank.com auf der Seite „Investoren / Haupt-
versammlung 2019“.  
 
Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Durchführung der Hauptversammlung 
beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, wel-
che für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die 
Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung der Gesellschaft.  
 
Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, wird 
die Gesellschaft diese Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen 
der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso 
wird die Gesellschaft Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des 
Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen (siehe im Einzelnen auch 
die nachstehenden Erläuterungen zu den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG).  
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Zugrundeliegende Rechtvorschriften:  
 

§ 122 Abs. 1 und 2 AktG 

(1)  Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile 
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Ein-
berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlan-
gen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann 
das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an 
eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grund-
kapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inha-
ber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend an-
zuwenden.  

(2)  In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 
000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver-
langen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 
Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der 
Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.  

 

§ 126 Abs. 1 AktG  
(1)  Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind 
den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen 
Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 
14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag ge-
gen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung 
hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. 3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglich-
machen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Abs. 
3 gilt entsprechend. 

 
 

§ 127 AktG 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht 
begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann 
nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 
Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vor-
schlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 
Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden 
Inhalten zu versehen:  
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1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widerspro-
chen wurde und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von 
Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot 
nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

 
§ 124 Absatz 3 Satz 4 AktG 
 
Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren 
Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 
 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
 
Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-
men sollen beigefügt werden. 

 
Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz 
verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der Besitzart 
in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von anderen Aktionären und 
Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung und von Aktionären bis zu zwei 
Jahre danach eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 Aktiengesetz).  
 

Zugrunde liegende Rechtsvorschriften:  
 

§ 129 Abs. 1 Satz 2 AktG 
 
In der Hauptversammlung ist ein Verzeichnis der erschienenen oder vertrete-
nen Aktionäre und der Vertreter von Aktionären mit Angabe ihres Namens und 
Wohnorts sowie bei Nennbetragsaktien des Betrags, bei Stückaktien der Zahl 
der von jedem vertretenen Aktien unter Angabe ihrer Gattung aufzustellen. 
 
129 Abs. 4 AktG 
  
Das Verzeichnis ist vor der ersten Abstimmung allen Teilnehmern zugänglich 
zu machen. Jedem Aktionär ist auf Verlangen bis zu zwei Jahren nach der 
Hauptversammlung Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu gewähren. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist seit dem 25. Mai 
2018 Art. 6 Abs. 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit den 
Vorschriften des Aktiengesetzes bzgl. der Hauptversammlung und ihrer Einberufung. Für die 
im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer re-
gelmäßig bis zu drei Jahre.  
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Zugrunde liegende Rechtsvorschriften: 
 
 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO: 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachste-
henden Bedingungen erfüllt ist:  
 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Per-
son erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung er-
forderlich, der der Verantwortliche unterliegt; 

d) […] 

 
Aktionäre und Aktionärsvertreter können von der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse 
– bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – Auskunft über ihre personenbezogenen 
Daten, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten, Löschung ihrer personenbezogenen 
Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ei-
nem Verlangen nach Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung können ggf. gesetzliche 
Pflichten der Gesellschaft entgegenstehen.  
 
Mit Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können 
sich Aktionäre und Aktionärsvertreter an den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft wen-
den:  
 

Aareal Bank AG 
Datenschutzbeauftragter 
Paulinenstraße 15 
65189 Wiesbaden 
datenschutz@aareal-bank.com 

 
Unabhängig davon können sich Aktionäre und Aktionärsvertreter an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde wenden. Die für die Gesellschaft zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist 
der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Gustav-Stresemann-Ring 
1, 65189 Wiesbaden, Telefon: +49 611 14 08-0, Telefax: +49 611 14 08-9 00 oder +49 61114 
08-9 01, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de).  
 

*************************** 


